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Einleitung

Archäologische Ausgrabungen und deren Doku­
mentation fallen in der Bundesrepublik Deutsch­
land in die Verantwortung der Bundesländer und 
werden über die verschiedenen Denkmalschutz­
gesetze geregelt. Einige Länder übertragen die Zu­
ständigkeit für die Denkmale nicht an landesweit 
tätige Fachämter, sondern verteilen sie aus histo­
rischen Gründen auf regionale Organisationen.

Diese in den Denkmalschutzgesetzen genann­
ten Stellen haben sich im „Verband der Landesar-
chäologien in der Bundesrepublik Deutschland e.V.“ 
zusammengeschlossen (Abb. 1). Zusätzlich zu 
den von den Bundesländern beauftragten Lan­
desämtern haben sich auch archäologisch autarke 
Kommunen mit eigenem Fachpersonal etabliert, 
die in ihrem Gebiet die Archäologie selbst ver­
walten. Die Durchführung archäologischer Gra­
bungen wird sehr unterschiedlich praktiziert; so 
sind im rheinischen Landesteil von Nordrhein-
Westfalen, in Brandenburg und Bayern seit den 
1990er-Jahren privatwirtschaftliche Ausgrabungs­
firmen tätig, die z.B. in Westfalen erst seit weni­
gen Jahren praktizieren können, während sie in 
Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen nicht tätig werden dürfen (Lüth, 2017).

Problem

Die Ausgräber müssen sich bei ihrer Feldarbeit 
und bei der Erstellung der Dokumentation nach 
bestimmten Vorgaben richten. Denn jede für 
Archäologie zuständige Institution gibt eigene 
Richtlinien heraus, die zumeist als ein Teil der 
Grabungsgenehmigung beauflagt und somit ver­
bindlich werden. Diese Richtlinien werden nach 
Bedarf von ihren Herausgebern verändert und 
angepasst. Das Intervall der Novellierungen ist 
dabei von Institution zu Institution unterschied­
lich. So kann es passieren, dass unterschiedliche 
Grabungen im Zuständigkeitsbereich einer Insti­
tution zeitgleich nach unterschiedlichen Richtli­
nienvarianten bearbeitet werden.1 Zudem haben 
die Richtlinien jeweils unterschiedliche Schwer­
punkte, indem sie die regional unterschiedlichen 
Traditionen der Feldarchäologie, wie beispiels­
weise das Graben in natürlichen oder künstlichen 
Schichten, abbilden. Daraus ergeben sich, ganz 
unweigerlich, unterschiedliche Erwartungshal­
tungen seitens der Institutionen an Ausgräber 
bezüglich Workflows und Dokumentationsdaten.

Beispiele für die daraus entstehenden unter­
schiedlichen Systeme und die genutzten Softwares 
sind das Stellensystem im rheinischen Landesteil 

Eingereicht: 3. Jan. 2025
angenommen: 10. Jan. 2025
online publiziert: 13. Jan. 2025

Über den Rubikon – 
Wie Daten über Grenzen hinweg vergleichbar werden

Anna Anzenberger & Stephan Winkler

Zusammenfassung – Archäologische Institutionen stellen je nach Region sehr unterschiedliche Anforderungen an die Daten einer archäo­
logischen Dokumentation. Besonders divergent sind die Vorgaben zu den Inhalten der Dokumentationen, den erwarteten Workflows, der 
Auslegung von Standards und in den Datenformaten. In der vergleichenden Zusammenschau ergibt sich ein äußerst fragmentierter 
Zustand der archäologischen Daten, der eine Weiterverarbeitung erschwert. Das Konzept für die Software „Sapikon“ (Anzenberger, 
Schmid & Winkler, 2024) ebnet diese Unterschiede ein durch kuratierte Thesauri, ein Workflow-offenes Design und Exporte je nach den 
Anforderungen des zuständigen Fachamtes. Eine Konsequenz daraus ist jedoch, dass Fachämter nur die Teile der gesamten Dokumen­
tationen erhalten, die sie per Richtlinie vorschreiben.

Schlüsselwörter – Archäologie; Daten; Vergleichbarkeit; Dokumentationsrichtlinien; Feldarchäologie; Dokumentationssysteme; Sapikon 
(Software);

Title – Crossing the Rubicon - How data can be compared across borders

Abstract – Depending on the region, archaeological institutions have very different requirements for archaeological documentation data. 
The specifications regarding the content of the documentation, the expected workflows, the interpretation of standards and the data 
formats are particularly divergent. A comparative overview reveals an extremely fragmented state of archaeological data, which makes 
further processing difficult. The concept for the „Sapikon“ (Anzenberger, Schmid & Winkler, 2024) software levels out these differences 
through curated thesauri, a workflow-open design and exports for each institution. One consequence of this, however, is that institutions 
only receive the parts of the entire documentation that they specify by guideline.

Key words – archaeology; data; comparability; documentation guidelines; field archaeology; documentation systems; Sapikon (software);

Archäologische Informationen 47, 2024, 157-166
CC BY 4.0

NWVA 2024 Bochum: Digitale Archäologie 



Anna Anzenberger & Stephan Winkler

158NWVA 2024 Bochum: Digitale Archäologie



Über den Rubikon – Wie Daten über Grenzen hinweg vergleichbar werden

159 NWVA 2024 Bochum: Digitale Archäologie

von Nordrhein-Westfalen (LVR-Amt für Boden­
denkmalpflege im Rheinland), das die Chronolo­
gie einer Grabung abbildet, befundorientierte Do­
kumentationen, wie sie beispielsweise Westfalen 
mit der Software AdiuvaBit dokumentiert, oder 
die bayerische Software ExcaBook, die sich an der 
Grabungstechnik orientiert.

Dies erscheint erst einmal folgerichtig, ist je­
doch für diejenigen Personengruppen ein Pro­
blem, die „grenzüberschreitend“ arbeiten. Dabei 

handelt es sich neben den Forschenden, die mit 
unterschiedlichen, schwer vergleichbaren Daten 
umgehen müssen, vor allem um große Firmen, die 
grenzüberschreitende Infrastrukturprojekte bear­
beiten oder ein nationales Einzugsgebiet haben. 
Solche Firmen müssen an jeder Richtliniengrenze 
ihre Arbeitsweise und die Dokumentationsme­
thoden ändern. Das führt zu einem höheren zeit­
lichen und finanziellen Aufwand, da Vorgehen 
und Methoden nicht auf ein effizientes Konzept 
zu optimieren sind. Auch ein Wachstum der Fir­
men wird dadurch beeinträchtigt, da Skalenef­
fekte nicht sinnvoll genutzt werden können.

Um zu verdeutlichen, welche Auswirkungen 
diese unterschiedlichen Sichtweisen auf die Ar­
chäologie haben, werden im Folgenden die An­
forderung für die Dokumentation einiger Ob­
jekte unterschiedlicher Institutionen verglichen. 
Dazu werden die zum Zeitpunkt der Druckle­
gung jeweils aktuellen Richtlinien von Baden-
Württemberg (Landesamt für Denkmalpflege 
Baden-Württemberg, 2019), Bayern (Bayerisches 
Landesamt für Denkmalpflege, 2020), Berlin 
(Landesdenkmalamt Berlin, 2023), Brandenburg 
(Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpfle-
ge und Archäologisches Landesmuseum Dezernat 
Archäologische Denkmalpflege, 2022), Bremen 
(Landesarchäologie Bremen, 2021), Hamburg (Ar-
chäologisches Museum Hamburg/Helms-Museum 
- Stiftung Historische Museen Hamburg – Abtei-
lung Bodendenkmalpflege, 2021), Hessen (hessen-
ARCHÄOLOGIE – Landesamt für Denkmalpflege 
Hessen, 2025), Mecklenburg-Vorpommern (Lan-
desamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklen-
burg-Vorpommern, 2021), Niedersachsen (Nieder-
sächsisches Landesamt für Denkmalpflege, 2017), 
Nordrhein-Westfalen, Landesteil Westfalen-Lip­
pe (LWL-Archäologie für Westfalen, 2023) und 
des Verbandes der Landesarchäologien e.V. (Ver-
band der Landesarchäologen in der Bundesrepu-
blik Deutschland e.V., 2006) ausgewertet.

An vier Kernbereichen ist eine große Diver­
genz festzustellen: im Inhalt der Dokumentations­
daten, an den erwarteten Workflows, an der Aus­
legung von Standards und in den Datenformaten. 
Die unterschiedlich erwarteten Inhalte werden 
am Beispiel der Anforderungen an Befundbe­
schreibungen deutlich (Abb. 2). Im Maximum 
werden bei den hier verglichenen Institutionen 
24 Einzelinformationen durch das LAD in Baden-
Württemberg gefordert, im Minimum sieben von 
der Landesarchäologie in Bremen.

Eine weitere Uneinheitlichkeit entsteht dadurch, 
dass die meisten Landesämter für eine schnelle Do­
kumentation und bessere Weiterbearbeitung der 

Abb. 1  Organisation der staatlichen Archäologie in der 
Bundesrepublik Deutschland:
1) Bundesland: Schleswig-Holstein. Denkmalfachbehörde: 
Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein - Fach- und 
Obere Landesbehörde. Zentrale: Schleswig
2) Bundesland: Schleswig-Holstein. Denkmalfachbehörde: 
Hansestadt Lübeck - Archäologie und Denkmalpflege. Zentrale: 
Lübeck
3) Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern. Denkmalfachbehörde: 
Landesamt für Kultur und Denkmalpflege - Abteilung 
Landesarchäologie. Zentrale: Schwerin
4) Bundesland: Hamburg. Denkmalfachbehörde: Archäologisches 
Museum Hamburg/Helms-Museum - Stiftung Historische Museen 
Hamburg - Abteilung Bodendenkmalpflege. Zentrale: Hamburg
5) Bundesland: Bremen. Denkmalfachbehörde: 
Landesarchäologie Bremen. Zentrale: Bremen
6) Bundesland: Niedersachsen. Denkmalfachbehörde: 
Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege - Abteilung 
Archäologie. Zentrale: Hannover
7) Bundesland: Berlin. Denkmalfachbehörde: Landesdenkmalamt 
Berlin - Abteilung Gartendenkmalpflege und Archäologie. 
Zentrale: Berlin
8) Bundesland: Nordrhein-Westfalen. Denkmalfachbehörde: 
LWL-Archäologie für Westfalen. Zentrale: Münster
9) Bundesland: Sachsen-Anhalt. Denkmalfachbehörde: 
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt - 
Landesmuseum für Vorgeschichte. Zentrale: Halle (Saale)
10) Bundesland: Brandenburg. Denkmalfachbehörde: 
Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologisches Landesmuseum. Zentrale: Zossen
11) Bundesland: Nordrhein-Westfalen. Denkmalfachbehörde: 
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland. Zentrale: Bonn
12) Bundesland: Nordrhein-Westfalen. Denkmalfachbehörde: 
Römisch-Germanisches Museum. Zentrale: Köln
13) Bundesland: Rheinland-Pfalz. Denkmalfachbehörde: 
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz - Direktion 
Landesarchäologie. Zentrale: Koblenz
14) Bundesland: Hessen. Denkmalfachbehörde: 
hessenARCHÄOLOGIE - Landesamt für Denkmalpflege Hessen. 
Zentrale: Wiesbaden
15) Bundesland: Thüringen. Denkmalfachbehörde: Thüringisches 
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Zentrale: Weimar
16) Bundesland: Sachsen. Denkmalfachbehörde: Landesamt für 
Archäologie Sachsen. Zentrale: Dresden
17) Bundesland: Saarland. Denkmalfachbehörde: 
Landesdenkmalamt Saarland - Abteilung Bodendenkmalpflege. 
Zentrale: Schiffweiler
18) Bundesland: Baden-Württemberg. Denkmalfachbehörde: 
Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg. Zentrale: 
Esslingen am Neckar
19) Bundesland: Bayern. Denkmalfachbehörde: Bayerisches 
Landesamt für Denkmalpflege. Zentrale: München

Abbildungsnachweis:
Eigenes Werk. Datengrundlagen: Bundesamt für 
Kartographie und Geodäsie, 2004; Open Street Maps, 2024; 
Verband der Landesarchäologien in der Bundesrepublik 
Deutschland e. V., 2022.
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Daten Verschlagwortungen als digitale Listen zum 
Download herausgeben. Dabei nutzt jede Richtli­
nie eigene Schlagworte und bildet auf diese Weise 
eine typische, regionale Tradition ab.

Die implizit oder explizit erwarteten unter­
schiedlichen Workflows lassen sich an den Vorga­
ben zur Fotodokumentation auf archäologischen 
Ausgrabungen erkennen (Abb. 3). Die verschie­
denen Auslegungen von Standards lassen sich 
beispielhaft am Umgang zweier Richtlinien zur 

Abb. 2  Anforderungen der untersuchten Richtlinien an eine 
Befundbeschreibung:

Hellblau: Freitextbeschreibung
Blau: Form und Grenze

Gelb: Bodenart und Zusammensetzung
Grün: Baubefunde

Pink: Grabungstechnik und Organisation
Oliv: Interpretation

Abbildungsnachweis: Eigenes Werk. Datengrundlagen: 
Archäologisches Museum Hamburg/Helms-Museum – 
Stiftung Historische Museen Hamburg – Abteilung 

Bodendenkmalpflege, 2021; Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege, 2020; Brandenburgisches Landesamt für 

Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum. 
Dezernat Archäologische Denkmalpflege, 2022; 

hessenARCHÄOLOGIE – Landesamt für Denkmalpflege 
Hessen, 2024; Landesamt für Denkmalpflege Baden-

Württemberg, ,2019; Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern – Abteilung 
Landesarchäologie, 2021; Landesarchäologie Bremen, 

2021; Landesdenkmalamt Berlin. Standard zur Durchführung 
archäologischer Grabungen im Land Berlin, 2023; LWL-

Archäologie für Westfalen, 2023; Niedersächsisches 
Landesamt für Denkmalpflege, 2017; Verband der 

Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland 
e.V., 2006.

Abb. 3  Anforderungen der untersuchten Richtlinien an den Inhalt 
eines Befundfotos:

Hellblau: Formale Anforderungen
Blau: Bildausstattung
Gelb: Grabungsdaten
Grün: Bürokratiedaten

Pink: Hinweise zur Fotoerstellung

Abbildungsnachweis: Eigenes Werk. Datengrundlagen: 
Archäologisches Museum Hamburg/Helms-Museum – 
Stiftung Historische Museen Hamburg – Abteilung 

Bodendenkmalpflege, 2021; Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege, 2020; Brandenburgisches Landesamt für 

Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum. 
Dezernat Archäologische Denkmalpflege, 2022; 

hessenARCHÄOLOGIE – Landesamt für Denkmalpflege 
Hessen, 2024; Landesamt für Denkmalpflege Baden-

Württemberg, 2019; Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern – Abteilung 
Landesarchäologie, 2021; Landesarchäologie Bremen, 

2021; Landesdenkmalamt Berlin. Standard zur Durchführung 
archäologischer Grabungen im Land Berlin, 2023; LWL-

Archäologie für Westfalen, 2023; Niedersächsisches 
Landesamt für Denkmalpflege, 2017; Verband der 

Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland 
e.V., 2006,
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Nutzung von IPTC-Metadaten zeigen – also jener 
Metadaten, die in Bilddateien hinterlegt werden. 
Die Definition dieses Standards stammt ursprüng­
lich von 1995 und ist seit 2014 unter Beteiligung 
der Industrie wie der Hersteller von Kamerahard­
ware oder Softwarepaketen z.B. Adobe stark ver­
ändert und erweitert worden (International Press 
Telecommunications Council, 2024). Das LAD in 
Baden-Württemberg und das Landesdenkmalamt 
Berlin stellen die Befüllung von Metadaten op­
tional, beziehen sich dazu jedoch auf keinen Stan­
dard. Der LWL in Westfalen und die Landesar­
chäologie Mecklenburg-Vorpommern erwarten 
die Lieferung der IPTC-Daten und beziehen sich 
auf den aktuellen Standard, sind aber dennoch 
zueinander inkompatibel (Abb. 4-5). Denn nur an 
zwei Stellen wird die gleiche Information in den 
gleichen Feldern abgelegt.2 An fünf anderen Stel­
len wird zwar die gleiche Information verlangt, 
jedoch in unterschiedlichen Datenfeldern gespei­
chert.3 Die weiteren elf verlangten Informationen, 
drei in Westfalen und acht in Mecklenburg-Vor­
pommern, haben überhaupt kein Pendant, weder 
in der Information noch im Datenfeld.

Abb. 6 bildet die unterschiedlichen, durch 
die Behörden erwarteten Dateitypen für die Ab­
gabe der fertiggestellten Dokumentation ab. Da­
bei handelt es sich um pixelbasierte Bilddateien, 
vektorbasierte Grafiken, proprietäre Formate aus 
unterschiedlicher Hardware oder Anwendungs­
programmen bis hin zu Film- und Tondateien 
als MP3 und MP4. Die Richtlinie des Verbandes 
der Landesarchäologen macht keine Vorgaben zu 
den Abgabeformaten, dies liegt einerseits an ih­
rem Alter (ursprünglich stammt sie aus dem Jahr 
1999), andererseits verlangt sie „alle verwendeten 
Dateiformate (...) einvernehmlich mit dem Fachamt 
festzulegen“ (Verband der Landesarchäologen in 
der Bundesrepublik Deutschland e.V., 2006, 17).

Der Untersuchung der Richtlinien zeigt, dass 
ein auswertender Vergleich von Dokumentations­
daten aus unterschiedlichen Regionen automa­
tisiert nicht möglich ist und auch ein manueller 
Vergleich sehr aufwändig ist. Die unterschied­
lichen Vorstellungen der staatlichen Institutionen, 
wie Archäologie zu funktionieren hat, gehen von 
ganz verschiedenen Arbeitsabläufen auf der Gra­
bung und in der Dokumentationsaufnahme aus.

Abb. 4  Definition der IPTC-Anforderung durch die Richtlinie der LWL-Archäologie für Westfalen. Abbildungsnachweis: LWL-
Archäologie für Westfalen, 2023, 56; Zeilennummerierung durch die Autoren.
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Daher erzeugen die differenten Anforderun­
gen innerhalb Deutschlands an eine archäolo­
gische Dokumentation über unterschiedliche, 
zum Teil vorgeschriebene, zum Teil implizit er­
wartete Workflows ungleiche Informationen. Kei­
ne dieser Richtlinien ist besser oder schlechter als 
die andere, aber in der Zusammenschau erzeugen 
die Unterschiede zwischen ihnen eine Inkompati­
bilität, die wissenschaftliches Arbeiten erschwert 
oder sogar verhindert.

Lösung

Um diese Probleme, die durch die vier sehr un­
terschiedlichen Sichtweisen auf die dargestellten 
Kernbereiche in den Richtlinien verursacht wer­
den, (möglichst durch Software) zu lösen, haben 
die Autoren mit einer Arbeitsgruppe zwischen 
2020 und 2022 ein Konzept für die Software „Sapi-
kon“ (Anzenberger, Schmid & Winkler, 2024) entwi­
ckelt, welches diese Schwerpunkte setzt: kuratierte 
Thesauri, Workflow-offenes Design, unterschied­
liche Exporte für die verschiedenen Fachämter 

und ein Datenmodell, das äußerst resilient gegen­
über Veränderungen von Richtlinien ist.

Bei den kuratieren Thesauri handelt es sich um 
geschlossene Thesauri, die zentral für alle Nutzer 
gepflegt werden. Darauf basieren Mappings, die 
die Ausgabe für die einzelnen Abgaben erstellen. 
So kann sichergestellt werden, dass die eingege­
benen Daten vergleichbar sind.

Die Vergleichbarkeit bezieht sich dabei nicht 
nur auf den deutschen Sprachraum. Denn nicht 
nur die Oberflächen der Software, sondern 
auch die Thesauri sind für die Übersetzung in 
unterschiedliche Sprachen konzipiert (aktuell 
umgesetzt sind Deutsch und Englisch). Diese 
Mehrsprachigkeit ermöglicht es, dass die ver­
schlagworteten Informationen in unterschied­
lichen Sprachen eingegeben, verarbeitet oder aus­
gegeben werden können – auch gleichzeitig von 
verschiedensprachigen Anwendern. Bei derzeit 
(Ende 2024) über 2.300 Thesaurus-Werten sind 
auch die allermeisten Eingabewünsche abbildbar.

Das Konzept schreibt zudem keinerlei Work­
flow vor. Das bedeutet zuerst, dass es keinen 
Eingabe-Ablauf gibt, aber es sieht auch keine spe­

Abb. 5  Definition der IPTC-Anforderung durch die Richtlinie des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern. 
Abbildungsnachweis: Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, 2021, 18; Zeilennummerierung 

durch die Autoren.
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zifische Dokumentationstechnik vor. Durch das 
modulare Design können beispielsweise so viele 
oder so wenige Elemente unter einer Befundnum­
mer zusammengefasst werden, wie es das jewei­
lige Dokumentationssystem vorschreibt. So kann 
ein Single-Context-System genauso abgebildet 
werden wie Befundvorstellungen, bei denen viele 
unterschiedliche Bestandteile unter einer gemein­
samen Befundnummer angesprochen werden.

Der letzte Punkt des Konzeptes sind die in­
stitutionsspezifischen Exporte. Dabei handelt es 
sich um Exporte, die auf die speziellen Richtlinien 
der einzelnen Ämter zugeschnitten sind. Hier 
sind sowohl einfache Listen als auch Formate, die 
eine Schnittstelle einer amtseigenen Datenbank 
bedienen, in der Ausgabe erzeugbar, teils auch in 
proprietären Formaten. Neben den Abgaben für 
die einzelnen Ämter können die Daten auch in 
maschinenlesbaren und langzeitarchivierfähigen 
Formaten ausgegeben werden.

Eine Konsequenz dieser unterschiedlichen 
Ausgaben ist allerdings, dass diese Exporte im­
mer nur genau den Teil der erhobenen Daten ab­
bilden, der vom Amt erwartet wird, nicht aber die 
vollständige Dokumentation, die der Ausgräber 
angelegt hat. Diese Fragmentierung ist durch die 
Unterschiedlichkeit der Richtlinien angelegt.

Schlussfolgerungen

Dass die Grabungsrichtlinien der einzelnen Fach­
ämter stark voneinander abweichen, ist ein erheb­
liches Hemmnis für die in der Regel länderüber­
greifend tätige Privatwirtschaft, aber auch für die 
länderübergreifend tätige Wissenschaft, d.h. die 
Auswerter von Grabungen. Die Ursache dafür 
liegt in der Kulturhoheit der Bundesländer und in 
der mangelnden Abstimmung der Landesarchäo­
logien untereinander. Dieses fachlich-inhaltliche 
Problem kann daher nur durch die Landesarchäo­
logien selbst gelöst werden – was zumindest seit 
ca. 1999 mit den Richtlinien des VLA nicht gelun­
gen ist. Die Software „Sapikon“ (oder gute Pro­
dukte anderer Anbieter) zeigt beispielhaft auf, 
was die Privatwirtschaft leisten kann: mit einer 
softwareseitigen Lösung aus der tatsächlichen 

Abb. 6  Vergleich der Abgabeformate. Abbildungsnachweis: Eigenes Werk. Datengrundlagen: Archäologisches Museum Hamburg/
Helms-Museum – Stiftung Historische Museen Hamburg – Abteilung Bodendenkmalpflege, 2021; Bayerisches Landesamt 

für Denkmalpflege, 2020; Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum. 
Dezernat Archäologische Denkmalpflege, 2022; hessenARCHÄOLOGIE – Landesamt für Denkmalpflege Hessen, 2024; 
Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, 2019; Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-

Vorpommern – Abteilung Landesarchäologie, 2021; Landesarchäologie Bremen, 2021; Landesdenkmalamt Berlin. Standard 
zur Durchführung archäologischer Grabungen im Land Berlin, 2023; LWL-Archäologie für Westfalen, 2023; Niedersächsisches 

Landesamt für Denkmalpflege, 2017; Verband der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland e.V., 2006.
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und vollständig digitalen Dokumentation he­
raus – ggf. auch inklusive der von NFDI4Objects 
empfohlenen Metadaten – jeweils die Dokumen­
tation auszugeben, die von der dafür zuständigen 
Fachinstitution erwartet wird. Eine Konsequenz 
dieses Ansatzes ist jedoch, dass in Zukunft die tat­
sächliche, vollständige Grabungsdokumentation 
bei der entsprechenden Fachfirma vorliegt (und 
möglicherweise bei NFDI4Objects?), während die 
amtlichen Institutionen nur einen Auszug erhalten 
– was wiederum signifikante Auswirkungen auf 
die Überlieferungsbildung (Ickerodt u.a., 2022, 35) 
und die auswertende Wissenschaft haben kann. 

A n m e r k u n g e n

1	 In der Regel sind nur die aktuellen Richtlinien auf den 
Internetseiten der Institutionen abrufbar, vorherige Ver­
sionen werden zugunsten der aktuellen Richtlinie de­
publiziert. Dies ist sowohl für Wissenschaftler, die eine 
Dokumentation auswerten wollen, als auch für Unterneh­
men, die Grabungen noch in einem alten System abgeben 
können, problematisch.

2	 Westfalen Zeile 2 entspricht Mecklenburg-Vorpommern 
Zeile 8; Westfalen Zeile 3 entspricht Mecklenburg-Vor­
pommern Zeile 7.

3	 Westfalen Zeile 1 entspricht Mecklenburg-Vorpommern 
Zeile 1; Westfalen Zeile 4 entspricht Mecklenburg-Vor­
pommern Zeile 10; Westfalen Zeile 5 entspricht Mecklen­
burg-Vorpommern Zeile 7; Westfalen Zeile 9 entspricht 
Mecklenburg-Vorpommern Zeile 15; Westfalen Zeile 10 
entspricht Mecklenburg-Vorpommern Zeile 4.
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